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Diplomprültmgson:!nung 
fü• den Siudiengang Physik 

an der Universität Düsseldorf 
Vom 17. FGDl1Jaf 1986 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 1Jnd des 91 Abs. 1 des Ge8etz<.Js über di1,1 
senschaf11ichen Hochschulen des Nordrhein-Westfalen 
vom 20. Novembar 1979 (GV. NW. S. 926), zuletzt geandert Gesetz 
vom 17. Dezember 1985 (GV. NW. S. 765), hat die Universität Oijsseldo;1 
die folgende Diplomprüfungsordnung als Satzung erlassen: 
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1. Allgemeines 

§1 
Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums 

( 1) Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluß des Stu­
diums im Diplomstudiengang Physik. Durch ~ie Diplomprüfung soll festge­
stellt werden, ob der Kandidat die für den Ubergang in die Berufspraxis 
notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat, die zusammen­
hänge seines Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftli­
che Methoden und Erkenntnisse selbständig anzuwenden. 

(2) Das Studium soll dem Studenten unter Berücksichtigung der Anforde­
rungen und Veränderungen in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so vermitteln, daß er zur wissen­
schaftlichen Arbeit, zur kritischen Einordnung der wissenschaftlichen Er­
kenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befähigt wird. 

§2 
Diplomgrad 

Aufgrund der bestandenen Diplomprüfung verleiht die Mathematisch­
Naturwissenschaftliche Fakultät den Diplomgrad „Diplom-Physiker" bzw. 
„Diplom-Physikerin" (abgekürzt „Dipl.-Phys."). 

§3 
Regelstudienzeit und Studkmumfang 

( 1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Diplomprüfung zehn 
Semester. · 

(2) Der Gesamtumfang des Studiums im Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahl­
bereich beträgt insgesamt etwa 180 Semesterwochenstunden; davon ent­
fallen auf den Wahlbereich etwa 20 Semesterwochenstunden. In der Stu­
dienordnung sind die Studieninhalte so auszuwählen und zu begrenzen, 
daß das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 
Dabei ist zu gewährleisten, daß der Student im Rahmen dieser Prüfungs· 
ordnung nach eigener Wahl Schwerpunkte setzen kann und Pflicht- und 
Wahlpflichtveranstaltungen in einem ausgeglichenen Verhältnis zur selb­
ständigen Vorbereitung und Vertiefung des Stoffes und zur Teilnahme an 
zusätzlichen Lehrveranstaltungen, auch in anderen Studiengängen, ste­
hen. 

§4 
Prüfungen, Prüfungsfristen 

(1) Der Diplomprüfung geht die Diplom-Vorprüfung voraus. Sie soll in .der 
Regel vor Beginn des fünften Studiensemesters abgeschlossen sein. Die 
mündlichen Prüfungen der Diplomprüfung sollen in der Regel vor Beginn 
des neunten Studiensemesters abgelegt werden. 
(2) Die Meldung zur Diplom-Vorprüfung soll im vierten Studiensemester, 
die Meldung zur Diplomprüfung soll im achten Studiensemester, und zwar 
jeweils sechs Wochen vor dem Prüfungstermin durch Einreichen des 
schriftlichen Antrags auf Zulassung zu der Prüfung ( § 9 bzw. § 16) beim 
Prüfungsausschuß erfolgen. 
(3) Die Prüfungen können vor Ablauf der ·1n den Absätzen 1 und 2 und in 
§ 3 Abs. 1 genannten Zeiten abgelegt werden, sofern die für die Zulas­
sung erforderlichen Leistungen nachgewiesen werden. 

§5 
Prüfungsausschuß 

( 1) Für die Organisqtion der Prüfungen und die durch diese Prüfungsord­
nung zugewiesenen Aufgaben bestellt der Rat der Mathemaüsch·Natur­
wissenschaftlichen Fakultät einen Prüfungsausschuß. Dieser besteht aus 
dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter und fünf weiteren Mitgliedern. 
Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und zwei weitere Mitglieder werden 
aus der Gruppe der Professoren, ein Mitglied wird aus der Gruppe der 
wissenschaftlichen Mitarbeiter und zwei Mitglieder werden aus der Gruppe 
der Stuoenten mit bestandener Diplom-Vorprüfung oder Zwischenprüfung 
1m Studiengang Physik gewählt. Entsprechend werden fur die Mitglieder 
des Prüfungsausschusses mit Ausnahme des Vorsitzenden und seines 
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Stellvertreters Vertreter gewählt. Alle Mitglieder und Stellvertreter müssen 
dem Fach Physik angehören. Jede Gruppe kann für ihre Mitglieder und 
deren Stellvertreter Wahlvorschläge unterbreiten. Die Amtszeit der Mitglie­
der aus der Gruppe der Professoren und aus der Gruppe der wissen­
schaftlichen Mitarbeiter beträgt drei Jahre, aus der Gruppe der Studenten 
ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 
(2) Der Prüfungsausschuß achtet darauf, daß die Bestimmungen der Prü­
·fungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere zuständig für die Ent­
scheidungen über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene 
Entscheidungen. Darüber hinaus hat der Prüfungsausschuß regelmäßig, 
mindestens einmal im Jahr, der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen 
Fakultät über die Entwicklung der Prüfungen und der Studienzeiten zu be­
richten. Er kann Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Stu­
dieriordnung und des Studienplanes geben. Der Prüfungsausschuß kann 
die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf den Vorsitzenden 
übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und den 
Bericht an die Fakultät. 
(3) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn neben dem Vorsitzen­
den oder dessen Stellvertreter und zwei weiteren Professoren mindestens 
zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Der Ausschuß 
beschließt mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die studen­
tischen Mitglieder des Prüfungsausschusses wirken bei der Beurteilung, 
Anerkennung oder Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, der 
Festlegung der Prüfungsaufgaben und der Bestellung von Prüfern und 
Beisitzern, nicht mit. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, den Prü­
fungen beizuwohnen. 
(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mit­
glieder des Prüfungsausschusses, deren Vertreter, die Prüfer und die Bei· 
sitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentli­
chen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden zur Verschwiegen­
heit zu verpflichten. 
(6) Zur verwaltungsmäßigen Abwicklung seiner Aufgaben bedient sich der 
Prüfungsausschuß des Akademischen Prüfungsamtes der Universität 
Düsseldorf als Geschäftsstelle. Dieses setzt im Benehmen mit dem Vorsit· 
zenden des Prüfungsausschusses Anmeldungsfristen, Prüfungszeiträume 
und -termine fest und sorgt dafür, daß den Kandidaten die Namen der 
Prüfer und die Termine der einzelnen Prüfungen rechtzeitig, mindestens 
14 Tage vor Beginn der jeweiligen Prüfung, bekanntgegeben werden. 

§6 
Prüfer und Beisitzer 

( 1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer und die Beisitzer für die ein­
zelnen Prüfungen. Zum Prüfer darf nur bestellt werden, wer mindestens 
die entsprechende Diplomprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abge­
legt hat und, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung· erfordern, 
in dem der Prüfung vorangehenden Studienabschnitt eine selbständige 
Lehrtätigkeit im Diplomstudiengang Physik ausgeübt hat. Zum Beisitzer 
darf nur bestellt werden, wer die entsprechende Diplomprüfung oder eine 
vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 

(2) Die Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

(3) Der Kandidat kann für die mündlichen Prüfungen und die Diplomarbeit 
Prüfer vorschlagen. Auf die Vorschläge soll nach Möglichkeit Rücksicht 
genommen werden. 

§7 
Anrechnung von Studien· und Prüfungsleistungen, 

Einstufung in hiih<m; Fl!Ch~er 

(1) Studienzeiten in ·demselben Studiengang an anderen wissenschaftJi-
. chen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes und dabei er• 

brachte Studienleistungen werden von Amts wegen angerechnet. 
(2) Studienzeiten in anderen Studiengängen oder an anderen als wissen­
schaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie 
dabei erbrachte Studienleistungen werden von Amts wegen angerechnet, 
soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzeiten sowie Studien­
und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb des Geltungsbe­
reichs des Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag angerech­
net, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Für die Gleichwertigkeit 
von Studili)nzeiten und Studienleistungen an ausländischen Hochschulen 
sind die von der Kultusministerkonferenz und der Westdeutschen Rek1o­
renkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Im übri­
gen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für auslän­
disches Bildungswesen gehört werden. 
·(3) Diplom-Vorprüfungen und entsprechende Prüfungen sowie einzelne 
Prüfungsleistungen, die der Kandidat an wissenschaftlichen Hochschulen 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes in demselben Studiengang be­
standen hat, werden von Amts wegen angerechnet. Diplom-Vorprüfungen 
und einzelne Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen oder an an­
deren als wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grund· 
gesetzes werden von Amts wegen angerechnet, soweit die Gleichwertig­
keit festgestellt wird. Anstelle der Diplom-Vorprüfung können in begründe­
ten Ausnahmefällen andere Prüfungsleistungen angerechnet werden, so­
weit die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt 
entsprechend. 
(4) Prüfungsleistungen in Diplomprüfungen, die der Kandidat an wissen­
schaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes in dem­
selben Studiengang erbracht hat, werden von Amts wegen angerechnet. 
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Das gleiche gilt für Prüfungsleistungen in Abschlußprüfungen anderer Siu­
diengänge oder an anderen als wissenschaf11ichen Hochschulen im Gel­
tungsbereich des Grundgesetzes, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt 
wird. 

(5) In staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein­
West1alen in Zusammenarbeit mit den anderen Ländern und dem Bund 
entwickelten Fernstudieneinheiten erworbene Leistungsnachweise wer­
den, soweit sie gleichwertig sind, .als Studien- oder Prüfungsleistungen 
von Amts wegen angerechnet. Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit 
sind gemeinsame Beschlüsse der Kultusministerkonferenz und der west­
deutschen Rektorenkonferenz zu beachten. 

(6) Leistungen. die mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung an 
dem Versuch Oberstufenkolleg Bielefeld in dem Wahlfach Physik erbracht 
worden sind, werden als Studienleistungen auf das Grundstudium ange­
rechnet, soweit die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. 

(7) Studienbewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß § 66 
WissHG berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fachsemester 
aufzunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen 
Kenntnisse und Fähigl<eiten auf Studienleistungen des Grundstudiums 
und auf Prüfungsleistungen der Diplom-Vorprüfung angerechnet. Oie 
Feststellungen im Zeugnis Ober die Einstufungsprüfung sind für den Prü­
fungsausschuß bindend. 

(8) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 7 ist der Prü­
fungsausschuß. Vor Feststellung der Gleichwertigkeit sind die zuständigen 
Fachvertreter zu hören. 

§8 
Ve;-siiumni,,;, Rücl<!ritt, Täusd·1w1g, Ordmingsvern!oß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend" bewertet, wenn 
der Kandidat zu einem Prufungstermin ohne trifiige Gründe nicht erscheint 
oder wenn er nach Beginn der Prl.ifung ol1ne triftige Gründe von der Prü· 
fung zurucktntt. 

(2) Oie für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe 
müssen dem Prüfungsausschuß unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten kann die Vor­
lage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Erkennt der Prüfungsaus­
schuß die Gründe an, wird dem Kandidaten dies schriftlich mitgeteilt und 
ein neuer Termin für die Prüfung festgesetzt. Die bereits vorliegenden 
Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Versucht der l<andidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch 
Täuschung, z.B. durch Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu be­
einflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausrei­
chend" bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Prlifung stört, kann von dem jeweiligen Prüfer nach Abmahnung von der 
Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgescl1lossen werden; in diesem Fall 
gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend" bewertet. 
Die Gründe für den Ausschluß sind aktenkundig zu machen. Wird der 
Kandidat von der weiteren Erbringung einer Pn.ifungsleistung ausge­
schlossen, kann er verlangen. daß diese Entscheidung vom Prüfungsaus­
schuß überprüft wird. Dies gilt entsprechend bei Feststellungen eines Prü­
fers gemäß Satz: 1. 
( 4) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem Kan· 
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Dem Kandi­
daten ist vor der Entscheidung Gelegenheit zum recl1tlichen Gehör zu ge­
ben. 

II Diplom-Vorprüfung 

§9 
Zulassung 

( 1) Zur Diplom-Vorprüfung l«inn nur zugelassen werden, wer 

1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägige fach­
gebundene Hochschulreife) besitzt, 

2. an der Universität Düsseldorf für den Diplomstudiengang Physik ein­
geschrieben oder gemäß § 70 Abs. 2 WissHG als Zweithörer zuge· 
lassen ist, 

3. je einen Leistungsnachweis in folgenden Lehrveranstaltungen er-
bracht hat: 

3. 1 Physikalisches Anfängerpraktikum für Physiker 1 und II, 
3.2 Physikalisches Anfängerpraktikum für Physiker III, 

3.3 Physikalisches Anfängerpraktikum für Physiker IV, 

3.4 Übungen zur Experimentalphysik 1 oder II. 
3.5 Übungen zur Experimentalphysik III oder IV 

oder ersatzweise physikalisches Proseminar. 

3.6 Übungen zur Theoretischen Physik 1 oder II 
(Mechanik oder Elektrodynamik), 

3. 7 Übungen zur Analysis 1 oder II. 
3.8 Übungen zur Analysis III oder IV 

oder ersatzweise zur Numerischen Mathematik, 

3.9 Übungen zur Linearen Algebra 1 
oder ersatzweise zur Linearen Algebra II, 

3.10 Experimentelle Übungen in Anorganischer und Allgemeiner Chemie 
fijr Physil<er. 

12) Der Antrag auf Zulassung zur 01olom-Vorpruiung ist scl1r1itl1ch an den 
Prufungsausschuß zu stellen und beim Akaoem1schen Prufungsamt e1n­
zure1chen. Dem An1rag s1na be1zufugen: 

1. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 genannten Zulas· 
sungsvoraussetzungen, 

2. das Studienbuch, 
3. die Angabe der jeweiligen Prüfungsgebiete gemäß § 11 Abs. 4 Nrn. 2 

und 3, 
4. eine Erklärung darliber, ob der Kandidat bereits eine Diplom-Vorprü­

fung oder eine Diplomprüfung im Diplomstudiengang Physik nicht oder 
endgültig nicht bestanden hat, ob er seinen Prüfungsanspruch durch 
Versäumen einer Wiederholungsfrist verloren hat oder ob er sich in ei­
nem anderen Prüfungsver1ahren befindet, 

5. eine Erklärung darüber, ob der l<andidat deJr Zulassung von Zuhörern 
bei den mündlicl1en Prüfungen zustimmt und 

6. gegebenenfalls Vorscl1läge des Kandidaten für die Prüfer der mündli-
chen Prüfungen. 

(3) Kann ein Kandidat die Leistungsnachweise nicht zusammen mit dem 
Zulassungsantrag vorlegen, e1iolgt die Zulassung zu den Prüfungen unter 
dem Vorbehalt. daß die fehlenden Unterlagen bis spätestens zwei Wo­
chen vor Beginn des Prüfungszeitraums nachgereicht werden. 

( 4) Ist es dem Kandidaten nicht möglicrr, eine nach Absatz 2 Satz 2 erfor· 
derliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der 
Prüfungsausschuß gestatton, den Nachweis auf andere Art zu führen. 

§10 
Zulassungsverfahren 

(1) Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß oder gemäß 
§ 5 Abs. 2 S~.tz 5 dessen VorsilZclnrler. 

(2) Oie Zulassung ist abzulehnen. wenn 

a) die in § 9 Abs. 1 genannten Voraur;setzungen nicht erfüllt sind oder 

b) die in § 9 Abs. 2 genannten Unterlagen unvollständig sind oder 

, c) der Kandidat die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung im Di­
plomstudiengang Physik an einer wissenschaftlichen Hochschule im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes endgültig nicht bestanden hat. 

Die Zulassung darf im übrigen nur abgelehnt werden, wenn der Kandidat 
seinen Prüfungsanspruch durch Versäumen einer Wiederholungsfrist ge­
mäß § 14 Abs. 2 verloren hat. Im Falle der Ablehnung 'kann der Kandidat 
Widerspruch beim Prüfungsausscl1uß einlegen. 

§ 11 
Zie4, Art und Um1an9 der Prüfung 

·(1) Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Kandidat nachweisen, daß er 
das Ziel des Grundstudiums erreicht hat und daß er sich die inhaltlichen 
Grundlagen der Physik erworben hat, die er1orderlich sind. um das weitere 
Studium mit Erfolg zu betreiben. 

(2) Oie Diplom··Vorprüfung erstreckt sich auf folgende Fächer: 

1. Experimentalphysik, 

2. Theoretische Physik, 

3. Mathematik, 

4. Chemie. 

(3) Jede Fachprüfung be0teht 1n einer mündlichen Pn.ifung von in der Re­
gel mindestens 30 und hör.h:;tens 45 Minuten. 

(4) Gegenstände der f'acl1prüfun9 sind: 

1. im Bereich Experimentalphysik die Inhalte der Vorlesungen Experimen­
talpr1ysik 1 bis IV mit Ubungen und des Physil<alischen Anfängerprakti­
l<ums für Physiker 1 bis IV; 

2. im Fach Pr1ys1k die lnl-1alte cfer Vorlesungen Theoretische 
Physik 1 rmt oder Theoretisc.he Physik II mit Übun-
gen (Elektrodynamik) 11acl1 Kandidaten: . 

3. im Fact1 Mathematik die Inhalte der Veranstaltungen Analysis 1 bis III, 
Lineare Algebra und Analylisd1e Geometrie 1 sowie wahlweise Analysis 
IV oder Numerische Mathematik; 

4. im Fach Chemie die lnhalle der Vorle~ung Anorganische und Allge­
meine Chemie 1 sowie Experimentelle Ubungen in Anorganischer und 
Allgemeiner Chemie für Physiker. 

(5) Alle Prüfungen sollen in einem Zeitraum von maximal sechs Wochen 
abgelegt werden. Nach Möglichkeit soll zwischen den einzelnen Prüfun­
gen ein zeitlicher Abstand von etwa einer Woct1e liegen. Die Fachprüfung 
Chemie dar1 vorgezogen werden, wenn die Voraussetzungen nach § 9 
Abs. 1 Nr. 3. 10 erfüllt sind. 

(6) Macht der Kandidat durch arztliches Zeugnis glaubhaft. daß er wegen 
ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, kann der Vorsit­
zende des Prüfungsausschusses gestatten, gleichwertige Prüfungsleistun­
gen in einer anderen Form z.u erbringen. 

(7) Prüfungsleistungen der Diplom-Vorprüfung können durch gleichwertige 
Leistungen im Rahmen einer Einstufungsprüfung gemaß § 66 Abs. 1 
WissHG ersetzt werden. 

§12 
Mündliciie Prüfung~ 

(1) Oie mündlichen Prüfungen werden vor einem Prüfer in Gegenwartei­
nes sachkundigen Beisitzers ( § 6 Abs. 1 Satz 3) abgelegt. Oie Prüfungen 
werden als E;nzeiprulungen durchgefLihrt. Vor der Festsetzung der Note 
gemafl § 13 Abs. 1 :1at der Pruier den ße1s1tzer zu horen. 



(2) Über 1ede Prüfung wird vom Be1s1tzer ein Protokoll gefuhrt. Das Proto­
koll enthält den Namen des Prüfers. des Beisitzers und des Kandidaten. 
den Termin und die Dauer sowie die wesentl1cl1en Gegenstände und Er­
gebnisse der Prüfung. Im Anschluß an die mündliche Prüfung ist das Er­
gebnis der Prüfung in das Protokoll einzutragri!n und dem Kandidaten be­
kanntzugeben. Das Protokoll wird vom Prlifer und vom Beisitzer unter­
zeichnet. 

(3) Studenten, die sich zu einem späteren Zeitpunk1 der gleichen Prüfung 
unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse 
als Zuhörer zugelassen, sofern der Kandidat nicht widerspncht. Die Zulas­
sung erstreckt sich nicht auf die Beratung des Prüfungsergebnisses und 
dessen Bekanntgabe an den Kandidaten. 

§ 13 
Bewertung der Prutungsl,eistungen 

( 1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von dem jewei­
ligen Prüfer festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsle1stunger: sind 
folgende Noten zu verwenden: 

eine hervorragende Leistung; 1 - sehr gut 
2 =gut eine Leistung, die erheblich ijber den durch­

schnittlichen Anforderungen liegt; 
3 = befriedigend eine Leistung, die durchschnit1lichen Anforde­

rungen entspricl1t; 
4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt; 
5 nicht ausreichend eine Leistung, die we9en erheblicher Mängel 

den Anforderungen nicl1t mehr genügt. 

Durcl1 Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur 
diHerenzieilen Bewertuno Zw1schenwe11e gebdrfot wercJ1c111; dif1 Noten 0,7, 
4,3, 4, 7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 

(2) l\ufgrund der Bewenung rJer einzelnen Prüfungsleistung wird die 
Fachnote festgesetzt. Diese lautet 

bei einer Bewenung bis 1,5 
bei einer Bewertung über 1,5 bis 2,5 = 
bei einer Bewertung über 2,5 bis 3,5 = 
bei einer Bewertung über 3,5 bis 4,0 = 
bei einer Bewertung über 4,0 

(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn 
„ausreichend" (bis 4,0) sind. 

serir gut, 
gut, 
befriedigend, 
ausreichend, 
nicl'll ausreichend. 

sämtliche Fachnoten mindestens 

( 4) Die Gesamtnote errechnet sich aus cJem arithmetischen Mittel der 
nicht gerundeten Fachnoten. Die Gesamtnote einer bestandenen Prüfung 
lautet 

bei einem Durchschnitt bis 1.5 sehr gut, 
bei einem Durchschnitt über 1.5 bis 2,5 = 9ut. 
bei einem Durct1schnitt über 2.5 bis 3,5 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4.0 = ausreichend. 

(5) Bei der Bildung der Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter 
dem Komma berücks1cht1gt: alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 
gestrichen. 

§ '14 
Wie<le11'1olung der IJiplom„Vorprülung 

( 1) Die Prüfung l\ann 1eweils in den Fächern, 1n denen sie gemäß § 13 
Abs. 2 und 3 nicl1t bestanden ist oder gemäß § 8 Abs. 1 oder 3 als nicht 
bestanden gilt. in der 111 § 11 Abs. 3 und 4 bestimmten Form zweimal wie­
derholt werden. Oie Wiederholung der Diplorn·Vorprüfung soll innerhalb 
von zwei Semestern nach Abschluß der nicht bestandenen Prüfung abge­
schlossen sein. 

(2) Versäumt der Kandidat, sich 1nnerl1all1 von drei .Jahren nach dem fehl­
geschlagenen Versuch oder -- bei Nichtbeslehen mehrerer Fachprüfungen 
- nach der letZ1en nicht bestandenen Fachprüfung zur Wiederholungsprü­
fung zu melden, verliert er den Prüfungsanspruch, es sei denn, er weist 
nach, daß er das Versäumnis dieser Frist nicht zu vertreten hat. Die erfor­
derlichen Feststellungen trifft der Prüfungsausscr11.1ß. 

§15 
Zeugnis 

( 1) Uber die bestandene Diplom-Vorprüfung soll innerhalb von vier Wo­
chen nach dem Erbnngen der letZ1en Prüfungsleistung ein Zeugnis aus­
gestellt werden, das die einzelnen Fachnoten und die Gesamtnote enthält. 
Das Zeugnis ist vorn Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter­
zeicllnen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, an dem die 
letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. 

(2) Ist die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht be­
standen, eneilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandida­
ten hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darliber Auskunft gibt, 
ob und gegebenenfalls in welchem Umfang und innerhalb welcher Frist 
die Diplom-Vorprüfung wiederholt werden kann. 

(3) Der Bescheid über die nicht bestandene Diplom-Vorprüfung ist mit ei­
ner Reclitsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(4) Hat der Kandidat die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden, wird ihm auf 
Antrag gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exmatriku­
lationsbescheinigung eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt. die die 
erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zum Bestehen 
der D1plom-Vorpr1.ifung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthalt und er­
kennen laßt. daß die Diplom-Vorprufung nicht bestanden ist. 
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III. Diplomprüfung 

§16 
Zulassung :i:ur Diplomprüfung 

(1) Zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

·1. das Zeugnis der Hocl1schulreiie (allgemeine oder einschlägige fach­
gebundene HochSchulreife) besitzt oder die Einstufungsprüfung (§ 7 
Abs. 7) bestanden hat, 

2. an der Universität DüsselcJ01f flir den Diplomstudiengang Physik ein­
geschrieben oder gemäß § 70 Abs. 2 WissHG als Zweithörer zugelas­
sen ist, 

3. die Diplom-VorpriJfumJ im Diplomstudiengang Physik bestanden hat, 

4. je e111en Leistungsnacr1weis in folgenden Lehrveranstaltungen für Stu­
denten 1m Diplomstur.füingang Pt1ysik erbracht hat: 

4.1 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene 1 und II einschließlich 
des zugehörigen Seminars. 

4.2 Seminar zur Experimentalphysik V oder VI oder zur Angewandten 
Physik, 

4.3 Übungen zur Theornl!scl1en Physik III (Quantentheorie 1), 

4.4 Übungen zu einer weiteren Vorlesung aus dem Kurs Theoretische 
Physik 1 f)iS V, zu dentoin nicht schon zur Diplom-Vorprüfung ein Lei­
stungsnachw~rs erhra.cllt wurdG, 

4.5 Theoretis'i:h··Physikalisches Seminar, 

4.6 Übungen zu einer Vorlesung oder ein Seminar aus dem Bereich des 
physikalischen Wahlpflicl~1t1acr1es 1m Gesamtumfang von mindestens 
zwei Semesterwochenstunden, 

· 4.7 Übungen zu einer Vorles1m9 odf!r ein F0 raklikum oder ein Seminar 
aus dem Bereich des mat1·"~nv1t1sc11„naturw1ssenschaftlichen Wahl­
pflichtlacl1t'lS 1m Gesam1l1rnfang von mindestens zwei Semesterwo­
chenstunden. 

(2j In dem Antraq auf ZulaE.sung zur Diplomprüfung sind anzugeben: 

1. die für die Prüfung in Experimentalphysik und Angewandte Physik ge­
wählten TeilH der Kursvorlesung Angewandte Physik (s. § 17 Abs. 6 
Nr.1), 

2. die für die Prüfung 1n Tileoretischer Physik gewählten Kursvorlesungen 
(s. § 17 Abs. 6 Nr. 2), 

3. das physikalische Wahlpfli<:l1tfilch gemäß § 1.7, 
4. das mathemat1sch-naturwissen.schaftliche Wahlpflichtfach gemäß§ 17. 

(3) Im übngen gelten die §§ 9 unä 10 entsprechend. 

Art und Umfang 

(1) Oie Diplomprüfung [)estet1t aus 

1. cJen mundlict·ion Prüfungen und 

2. der Diplomarbeit. 

17 
Diplomprüfung 

(2) Die mündliche Oiplomprüfunq erstreckt sich auf folgende Fächer: 

1. Experimentalphysik unrJ /\ngr_,wamite Physil\, 

2. Theoretiscl1e Physik, 

3. physikalisches Wahlpflicl1tif!cl1 gemäß Al)satz 3, 

4. mathemat1sc11„naturw1ssenschaftlich1;>s Wahlpflichtfach gemäß Ab-
satz 4. 

(3) Als physikalisches Wahlptlicl1tfacl1 kann eines der folgenden Fächer 
mit experimentellem oder theoretischem Schwerpunkt gewählt werden: 

a) Plasmaphysik und Ouantenoptil\, 

b) Festkörperphysik und Oberflilcl1enphysik, 

c) Spezielle l\apitel der Angewandten F'l1ys1I<, 

d) Statistische Physik. 

Ausführliche Hinweise hierzu gibt rJ1e Studienordnung. 

(4) Als mathemat1sch„naturw1ssenscl'1aftliches Wahlpflichtfach kann eines 
der folgenden Fäcl1er gewählt werden: 

a) Mathematik, 

b) Physikalische Chemie, 

c) Festkörper- und Strukturchemie, 

d) Organische Chemie, 

e) Theoretische Chemie, 

f) Biophysik, 

g) Werkstoffwissenschaft. 

Auf Antrag kann der Prüfungsausschuß ein anderes Fach als mathema­
tisch-naturw1ssenschaf1lict1es Wal1lptlicl1tfach zulassen. 

(5) Jede Fachprüfung bestel1t in C'irner m(lndlichen Prüfung von in der Re­
gel mindestens 45 und l1öchstens 60 Minuten. 

(6) Gegenstände der Fachprüfungen sind: 

1. im Fach Experimentalpl1ysik und Angewandte Physik die Inhalte der 
Veranstaltungen Experimentalphysik V und VI, zwei vom Kandidaten 
auszuwählende Teile der l<ursvorlesung Angewandte Physik 1 bis IV 
sowie des Physikalischen r~ral<tikums für Fortgeschrittene, 

2. 1m Fach Theoretische Physik rJ1e Inhalte oer Vorlesungen Theoretische 
Physik III und IV (Quantentheorie 1 sowie Thermodynamik und Statistik) 
sowie der Inhalt einer werteren l<ursvorlesung uber Theoretische Phy­
sik. soweit er nicht oere1ts Gegenstand der Diplom-Vorprüfung war, 

- 6 



6 

3. im physikalischen Wahlpflichtfach die Inhalte von geeigneten Lehrver­
anstaltungen im Umfang von acl1t SernesterwochenstuncJen, 

4. im mathematisch-naturw1ssenschafilichen Wahlpflichtfach die Inhalte 
von geeigneten Lehrveranstaltungen 1rn UmfanCJ von zwöl'r SemrJSf•3r­
wochenstunden. 

In den unter Nummern 2 bis 4 genannten Fächem soll bei der Wahl des 
Prüfungsstoffes jeweils Lehrveranstaltungen im Umfa11g von vier Seme­
sterwochenstunden, die vom Kandidaten benannt werden können, der 
Vorrang eingeräumt werden. 

(7) Die Fachprüfungen müssen im allgemeinon vor der Diplomarbeit und 
sollen innerhalb eines Zeitraumes von maximal secr1s Wochen und in der 
Regel vor dem neunten Fachsemester abgelegt werden. Nach Möglichkeit 
soll zwischen den einzelnen Prüfungen ein zeitlicher Abstand von etwa ei· 
ner Woche liegen. Wird ein physikalisches Wahlpf!icr1tfad1 mit theoreti· 
schem Schwerpunkt gewählt, kann die mündliche Prüfung in diesem Fach 
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Sie muß jedoch späte· 
stens zwei Monate nach Abgabe der Diplomarbeit al)gelegt werden. 

(8) Macht der t<andidat durch ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß er wegen 
ständiger körperlicher Behinderung nicht in der U.lge ist, die Prlifung ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, kann der Vorsit­
zende des Prüfungsausschusses gestatten, gleichwer1iqe Prüfungsleistun­
gen in einer anderen Form zu erbringen. 

Hl 
111111'1fll 1 <:il '" i~ri.J'fU rlf)".''f• 

Für die Durchführung der mündlichen Prüfunqo11 entsprer.hend. 
Falls der Prüfungsstoff es als zweckrnäflig l<ann die Prü 0 

fung vor zwei verschiedenen Prüfern abgelegt wercien, von denen 1eweds 
einer das Protokoll führt. 

§ ·i9 
01plnm;irr>2i!. 

(1} Die Diplomarbeit soll zeigen, ciaß ner Kanclidcit in rfrer 1 .1fJ(~ 
halb einer vorgegebenen Frist eine experimenti~l!e odfir 
gabe selbständig nach wissenschafllicl1en Methoi.1en m beameiten. 

(2) Die Diplomarbeit kann von jedem haupt1Jerullid1 an einer. der· wissen­
schafilichen Einrichtungen des Faches Physik der' U111vr"ro;1tät Düsseldorf 
in Forschung und Lehre tatigen Professor oder l1ab11itiierten wissenschattli­
chen Mitarbeiter ausgegeben und betreut werden. Ausnahmen l1iervon re­
gelt der Prüfungsausschuß. Dem Kandidaten ist Gel<Jgenheit zu geben, 
Vorschläge für das Thema der Diplomarbeit und den von ihm gewünsch­
ten Betreuer zu machen. 

(3) In Ausnahmefällen können Diplomarbeiten üher rnvsikaiiscile Pro­
bleme mit vorheriger Zustimmung des Prüfungsausschusses auch durch 
andere hauptamtlich an der Urnvers1tät tätige Professoren oder habilitierte 
wissenschaftliche Mitarbeiter ausgegeben um1 betreul werden. In diesen 
Fällen muß der zweite Gutachter gernaß § 20 AtJs. 2 ein hauptamtlicr1 an 
der Universität Düsseldorf latiger Professor ocler hal.iilitiertl'.'r wissensc11aft· 
licher Mitarbeiter des Faches Pl1ys11< sein. 

(4) Auf Antrag sorgt der Vorsitzende des Prüfungsaussc1·1ussr3s dafür, daß 
ein Kandidat rechtzeitig ein Thema ((jr eine OiplornarlJe1t erhält. 

(5) Oie Diplomarbeit kann erst nacr1 der Zulassun<J d80 l\andida!r·rn zur Di·· 
plompn.ifung ausgegeben werden. Oie Ausgabe" ül:mr c!t'Jn Vorsit-
zenden des Prüfungsausschusses. Der Zcirriuril<t dcH :st ai<ton-
kundig zu machen. 

(6) Die Diplomarbeit soll innerhalb von zwfli Monator1 riaci1 El;1stehen cler 
letzten mündlichen Pn.ifung begonnen werden. Wirl'.1 die Ausnahmerege„ 
lung nach § 1 7 Abs. 7 Satz 3 und 4 in Anspruc/1 genommen, ist die münd­
liche Prüfung in dem physikalischen Wahlpflichtfach riavon ausgenom­
men. 

(7) Oie Bearbe1tungsze1t für die Diplornarbe1t zwc,llf lvlonatcJ. Aus„ 
nahmswe1se kann der Prlilungsausscl1uß in1 auf begrt:mcleten 
Antrag die Bearbeitungszeit um bis zu secl1s Monate verlängern. Das 
Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, daß die Di· 
plomarbeit innerhalb der vorgegebenen Frist a.briescr1lossen werrlen kann. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der <>rsten i:wei Monate 
aus triftigen Gründen rn1t Einwilligung des Prüfungsausschusses zurück· 
gegeben werden. 

( 8) Oie Ergebnisse der Diplomarbeit müssen in schriftlicher Forrn und in 
der Regel 1n deutscher Sprache dargestellt wercJc;n. Bei der Abgabe der 
Diplomarbeit hat der Kandidat schnftlicl1 zu versichern, daß er seine Arbeit 
selbstandig verfaßt und keine anderen als die angegel)enen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlicl1 gemacht 1·1at. 

§20 
Annahrne und Bewertung dl?.!' Dlplom;im'"f! 

(1) Oie Diplomarbeit ist fristgernäß beim Akademischen Prüfungsamt in 
dreifacher Ausfertigung abzuliefern; der Abgabeze1tpu11kt ist akten~<Undig 
zu machen. Wird die Diplomarbeit nicht fristgerrn:ill abgeliefert, gilt sie als 
mit „nicht ausreichend" (5,0) bewertet. 

(2) Oie Diplomarbeit ist von zwei Prüfern zu begutachten umj zu bewer­
ten. Einer der Prüfer soll der Thernensteller der Arbeit sein. Der zweite 
Prüfer wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bei Ausgabe der 
Diplomarbeit bestimmt. Oie einzelne Bewertung ist entsprechend § 13 
Abs. 1 vorzunehmen und schrifilich w begrDnden. Die Note der Diplom· 
arbe1t wird aus dem anthmetiscl1en Mit1el der Einzelbewe11ungen entspre­
chend § 13 Abs. 4 und 5 gebildet. sofern die Differenz nicht mehr als 2.0 
betragt Betragt •J1e Differenz cnenr als 2.0. N1rd vorn Prufungsausschull 
ein dnner Pruter zur Bewertung der D1olornarbe1t l)es11rnrnt. In diesem Fall 
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wird die Note der 
besseren Nornn 
reichend" oder 

aus dem aritilmetischen Mittel der beiden 
Dic'l Diplornarb0it kann jedoch nur dann als „aus­

bewe1iet werclfln, wr~nn mindestens zwei Noten 

(1) Der J<andidat l<ann sich im Ral1rnen der Diplomprüfung in weiteren Fä­
chern einer Prüfung unterziehen (Zusal<:fächer). 

(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern wird auf Antrag des Kan­
didaten in das Zeugnis aufq(inomrnc:in, jedocr1 bei der Festsetzung der 
Gesamtnote nicl1t mit einbezogen. 

( 1) Für die Bewertung der e111ZE!l11m1 i0 rlifungsleistungen in der Diplomprü­
fung und für die Bildung cJer f' achnotcm gilt § 13 entsprechend. Die Di­
plomprüfung ist auc1·1 dann nicht l;estanden, wenn die Diplomarbeit ge­
mäß § 20 mit der Note „nicht ausreichend" bewertet worden ist oder als 
mit „nicht ausr,31c!icmrr bnwer1et 9ilt. 

(2) Oie Gesamtnote wird aus dem arithmetiscl1en Mittel der Fachnoten 
und der l\Jote cJer geb1iclGt, wobei die Note der Diplomarbeit 
zweifach 9ew1chtet Im dbrigcc;n ~;ilt § 13 Abs. 4 und 5 entsprechend. 

(3) Anstelle der Gmmrrll.note .,sef·ir nach § 13 Abs. 4 wird das Ge· 
samtt1rtoil „rnil: /\w;rnid1nirn1( wr~nn dio Diplomarbeit mit 1,0 be-
wertet un(j das aritf·111vJiisd1'3 Mitti"I der l"achl!Oten der Diplomprüfung 
nicllt ,Jröfler al0 1 ,;2 ist. 

Din!nntpt'üiung 

d10 DipkH nuitwll kön(rnn lJei "nicht ausreicheng 
l'ine Rlicl\gabe des Themas 

d, ist jedoch nur zulässig, wenn 
der l(anrJklat ersten Diplomarbeit von dieser 
tvli:iglichkc,1t keinen Gel:irauch 9ern;-lcilt hat. 

(2) Eine zweite Wiederholrn19 der Diplornart)eit ist ausgeschlossen. Die 
Fachprüfungen krinnen ein zweites lvlal wiederr1olt werden, wenn der Kan­
didat in mindestlens einem lJer F'rüfungsfäcl1er die Fachnote „ausrei­
chond" ( 4,0) oder rl1nr" l'l2ssern Fa.cJ1note erhalten hat. 

(3) Oie Fristen, innerMlb deren c1ie Wiederl1olungsprüfungen abzulegen 
sind, bestimmt der Pr(if1m~1sausscr1uß. § 14 gilt entsprechend. 

(4) Fiir WierJ,0ri·1ol1.mrprm'il>.mqon :c,1nn <JGJr i<.andidat neue Prüfer für die 
mündlichen Prüfungen und e1ncJ11 nc.Jue11 Tl1ernensteller für die Diplom­
arbeit vorschlagen. 

(5) 8e1 der zweiten "'1"'11"'m'-"' von rrnincJlicl1r>,n Prüfungen ist in jedem 
Prulungsfach als 8r"is1twr 1•r,'lte.c0 ·''"' oder tiabilitierter wissenschaftli-
cher Mitarbe1.ter zu i1estr>.lkin. 

'ZGuqn!:":J 
11estanclen, erhalt er über die Er-

111 das Zeugnis werden auch 
Nnl(CJ ctul~10nommen. 

(2) Das ZE-Jll(YW3 traqr r1as DZ1t1.1n"1 an dem die letzte Prüfungs· 
des Prütungsausschus-le1stu119 llrtJracl1t wurdo. 1sr vorn 

ses w u11t·~rze1clinen. 

mit eiern z,'lugnis wird dem l<andidaten ein Diplom mit dem 
Dann w1rrl die Verleihung des Di· 

plomg(ades 

(2) Das Diplom wird vom Dekan cler Malhernatisch-Naturwissenschaftli· 
crren Fal<ultät dcir Univern1tät [)1)'.·l'.?eldori und dem Vorsitzenden des Prü­
lungsausschusscos unterzeiclin(c>t uncl mit rJem Siegel der Fakultät verse­
hen. 

IV. Schlußbestirnmungen 

§26 
U119üftfgkeit d®>r Diplöm 0 V<'.Jrprühmg und der Diplomprüfung 

( 1) Hat der Kandidat bei einer Prüfung getäuscl1t und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung cjes Zeugnisses bel<annt, kann der Prüfungsaus· 
schtlß nachtraglicl1 die Noten für (J1e1enigen Prüfungsleistungen, bei deren 
Erbringung der Kandidat getäuscl1t hat, entsprechend benchtigen und die 
Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erflären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht 
erfüllt, ohne daß der KandirJat daruber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach des Zeugnisses bekannt, wird dieser 
Mangel durch das Bester1<in d,3r geheilt. Hat der Kandidat die Zu-
lassung vorsatzlich w U11recht erw11i<t. entscheidcit der Prüfungsausschuß 
unter Beachtung des fiir das land. Nord-
rhein-Westfalen vom 21. 197fi f\!W. S. 438) 1n der 1ewe1ls 
geltenden Fassung über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscr1e1dung ist dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. 
(~)Das ist f!tnzuz1ehen und gegebenenfalls 

En1scl1e1dung nach Absatz 1 und Absatz 2 
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Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Prüfungs· 
zeugn1sses ausgeschlossen. 

§Z"f 
Eimliclrt in d~ PMUfl!lsakteil 

( 1) Nach Abschluß eines Prüfungsverfahrens wird dem Kandidaten au! 
Antrag Einsicht in seine schriftlichen PrüfungsarbBiten, die darauf oozoge· 
nan Gutachten der Prüfer und in die Prü1ungsprntoko!le gewährt. 

(2) Der Antrag ist innerhalb von zwei Monaten nach AtJshäl'ldigung des 
Prüfungszeugnisses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses :w st€+ 
len. Der Vorsitzende des P1i.ifungsal1sschusses bestimmt Oft und Zeit der 
Einsichtnahme. 

Dipkl;ngrl!i1::!<!?1'l 
rlir,ln•T•r1r>l!1AR richtet SiC~l nach 

entscheidet der 
n1issHiischa ftl.i 

den gesetzlichen 

ul.tätsrat 
n Fakultät 

(1} Dil:-1~;1~ F;rü{iJn~:,r::1unJnunq tini:Jr:;\ auf n!fs die r~t! 

Sommersemester 19ßf3 ;;rstmals fiJr aen an der 
Un1versitat Düsseldorf E>1119r7scl1neb1*n w8rden. '.iitud0mrm, sich b<Ji 111° 
krafttreten die:,er Prülung.sordnunq b•3r~11ts 1rn H1wptstw:!ium befinden, le· 
gen die Oiplomprü;'un~1 nac11 dlilr 1m Winterseme.ster ·1985/86 geltenden 
Prüfungsordnung al), es .qe1 rJ•'lnr1. claß sie dw cJer neuen Prü-
fungsordnung bei rJ!'lr Zulassung zur Prüfung $Clmttl1ch Stu· 
denten. die sieh bei Inkrafttreten dieser PrürungsoffJnung noch 1m Grund· 
stud1um befinden, legen die Diplomprüfung 11ach dieser Prtlfun~Jsordnung, 
die Diplom-Vorprüfung 1edoch nacl1 cler 1111 Wintersemester 198.5/86 gel· 
tenden Prüfungsordnung ab, es sei (Jenn, daß sie die Anwernjung der 
neuen Prüfungsordnung tie1 der Zulas·sung wr D1olom·Vorprufung schrif1-
lich beantragen. Oer An1ra,1 auf Anwendung der neu8n Prüfungsordmmg 
ist unwiderruflich. 

(2) Wiederholungsprüfungen s1nc1 nac11 der Prüiungsorctnung abzulegen. 
nach der die ErstprOfung abgelegt wurde. 

§ ~j() 
lnkrafürnt&n und Verölfanilichung 

( 1) Dies<! Prüfungsordnung lntt arn 1. April 1986 1n l<rii.ft. Gk1ic1·1ze1t1g tritt 
die D1plomprütungsordnung rür clen Studiengang P1·1ys1i< vom 23. 5. 1977. 
veröHentlicht 1n den Amtlichen 8e11anntmi!Chu11gen der Un1vers1tät D1jssel· 
dort vom 1. 9. 1977, außer i<.raft. § 29 ti1e1bt wnMrtHin. 
(2) Diese \Vlr(J 1m GP.m€:~tnsctmG"Jn /-\rr.tsblat1 cl0.s 1\ultusG 
m1nislenums oes Mintstenurns für \f\h::tsf~nsc!,vdt 11nd 1~orsc:hunq des 
Landes Nmdrhe1n·Westialen (G/»81. NVV.) verof·icHi!l1c1·11. 

Ausge!en1gt aulgn.md der Bescl1lüsse cles Fal<ultätc;rarns cler MiHhema· 
tisch·Naturw1ssenschal1lichen Fa11ultät vom 7. 5. 1985 und 14. 3. 1986 und 
des Senats der Ur11vers1tät l)lisseldorf vorn 21. 5. 1985 und 17. 2. 1986 so­
wie der Gtlnehmigung des Ministers fiir Wis:;:ensr.halt un<i Forschung des 
Landes Nordrlie1n-V\fo;sttalcin vom 30 1. 1 ~ II G3 '.J~fl1,t4.30. 

Düsseldort, den 17. Feixuar 1986 

Der R<c;ktor 
cler Univers1tat Düsseldort 

F'rof. Dr. Ka1Sfü 

Veröffentlicht im CiemeinsomP-n Amtsblatt d~is Kultusministeriums und des 

Ministerr.hmsfür Wissenschaft und For·schung des Landes Nordrhein-Westfalen 

vom 15.03.1986 und vom 15_04. 1986 
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Termine für das Sommersemester 1 9 8 7 

Semesterbeginn: 

Semesterschluß: 

Beginn der Vorlesungen: 

Letzter Vorlesungstag: 

Die Vorlesungen fallen aus: 

Bewerbungsfrist: 
für die Fächer Medizin, Zahnmedizin, 
Pharmazie und Psychologie 
(nur höhere Semester) 
- Ausschlußfrist -
Inunatrikulationsfrist: 
nur für zulassungsfreie Fächer 

Die Einschreibunterlagen sind in 
der vom Studentensekretariat jeweils 
mitgeteilten Frist zurückzusenden. 

Rückmeldefrist: 
für die Fächer Medizin, Zahnmedizin, 
Pharmazie und Psychologie 
- Ausschlußfrist -

für die übrigen Fächer: 

Exmatrikulation: 

Bewerbungsfrist für ausländische 
Studienbewerber: 
in den Fächern mit Zulassungsbeschränkungen 

~tudienplatztausch: 

1. April 1987 

3o. September 1987 

21. April 1987 

17. Juli 1987 

1. Mai 1987 (Maifeiertag) 
28. Mai 1987 (Christi Himmelfahrt) 
8. Juni 1987„(Pfingstmontag) 

17. Juni 1987 (Tag der deutschen Einheit) 
18. Juni 1987 (Fronleichnam) 

(Sport-Dies) Termin wird noch bekanntge­
geben 

bis 15. März 1987 

9. Februar bis 16. April 1987 

vom 9. Februar 1987 
bis 15. März 1987 

9. Februar bis 16. April 1987 

9. Februar bis 16. April 1987 

bis 15. Januar 1987 

9. Februar bis 16. April 1987 


